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42. Gesetz: Unfallforsorgegesetz 1967 (5. Novelle zum Unfallforsorgegesetz 1967); Änderung. 

42. 

Gesetz vom 25. September 1986, mit dem das 
Unfallfürsorgegesetz 1967 geändert wird 

(5. Novelle zum Unfallfürsorgegesetz 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Das Unfallfürsorgegesetz 1967, LGBI. filr Wien 
Nr. 8/1969, in der Fassung der Landesgesetze 
LGBI. für Wien Nr. 2/1974, 33/1977, 27 /1979 und 
29/1980 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Z 5 und 6 hat zu lauten: 

„5. Hinterbliebener: die Witwe, der Witwer, das 
Kind und der frühere Ehegatte des verstorbe
nen Versehrten; 

6. Überlebender Ehegatte (Witwe, Witwer): die 
Person, die mit dem Versehrten im Zeitpunkt 
seines Todes verheiratet war;" 

2. § 2 Z 8 hat zu lauten: 

„8. früherer Ehegatte: die Person, deren Ehe mit 
dem Versehrten vor oder nach dem Zeitpunkt 
des Eintrittes der Versehrtheit 'für nichtig 
erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, und die nicht wieder g17heiratet hat;" 

3. Im § 2 Z 11 lit. a ist der Ausdruck ,,Anlage 1 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGB!. 
Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 17/1969, 31/1973, 704/1976 und 
684/1978" durch den Ausdruck ,,Anlage 1 zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB!. Nr. 13/1962, 31/1973, 704/1976, 684/1978, 
585/1980, 588/1981 und 111/1986" zu ersetzen. 

4. § 3 Abs. 1 Z 7 bis 9 hat zu lauten: 

„7. Witwen- und Witwerrente (§ 17), 
8. Abfindung und Abfertigung des überlebenden 

Ehegatten(§ 18), 
9. Rente des früheren Ehegatten(§ 19)," 

5. § 13 Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Die Hilflosenzulage gebührt im Ausmaß der 
halben monatlichen Vollrente (§ 8 Abs. 2 Z 1), 

höchstens jedoch mit dem Betrag, der dem 
Anfangsgehalt eines Beamten des Dienststandes der 
Verwendungsgruppe E zuzüglich einer allfälligen 
Teuerungszulage entspricht." 

6. Die§§ 17 bis 19 samt den Überschriften haben 
zu lauten: 

„Witwen- und Witwerrente 

§ 17. (1) Die Witwenrente (Witwerrente) 
gebührt monatlich und besteht aus der Grundrente 
(Abs. 2) und der Zusatzrente (Abs. 3 und 4). 

(2) Die Grundrente gebührt dem überlebenden 
Ehegatten, wenn der Tod des Versehrten durch 
einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit verur
sacht wurde. Sie beträgt 20 vH der Bemessungs
grundlage. 

(3) Dem überlebenden Ehegatten, der das 
60. Lebensjahr vollendet hat, gebührt zur Grund
rente eine Zusatzrente von 20 vH der Bemessungs
grundlage. 

(4) Vor Vollendung des 60. Lebensjahres 
gebührt die Zusatzrente zur Grundrente auf 
Antrag, wenn die Erwerbsfähigkeit des überleben
den Ehegatten durch Krankheit oder Gebrechen 
länger als drei Monate um wenigstens 50 vH 
gemindert ist. Besteht dieser Grad der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit schon zu dem Zeitpunkt, ab 
dem die Grundrente gebührt, so gebührt die 
Zusatzrente frühestens ab diesem Zeitpunkt, wenn 
der Antrag vor Ablauf von sechs Monaten ab Fest
stellung der Grundrente gestellt wird. Andernfalls 
gebührt die Zusatzrente frühestens ab dem von der 
Einbringung des Antrages zurückgezählten dritten 
Monat. V erringen sich der Grad der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit auf unter 50 vH, so ist die 
Zusatzrente zu entziehen. § 9 Abs. 2 gilt sinngemäß 
mit der Maßgabe, daß von dem Zeitpunkt auszuge
hen ist, ab dem die Zusatzrente gebührt. 

(5) Der überlebende Ehegatte hat keinen 
Anspruch auf Rente, wenn die Ehe erst nach dem 
Eintritt der Versehrtheit geschlossen worden und 
der Tod innerhalb de.s ersten Jahres der Ehe einge
treten ist, es sei denn, daß aus der Ehe ein Kind 
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